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Fachvortrag  

Sanierungsrecht, Sanierungsziele, Zuständigkeiten  

 

zur Informationsveranstaltung Strategie für Mensch und Quartier 

am 13. November 2020 

 Teil 1: Sanierung – Allgemeine Grundsätze 



Sanierungsgebiet Nördliche Luisenstadt – Berlin Mitte                                         SVS  / 

2 Fachvortrag Sanierungsziele, Sanierungsrecht, Zuständigkeit – 10. März 2020 

Baugesetzbuch(BauGB) als Rechtsgrundlage des Sanierungsrechts 

 

Zweites Kapitel – Besonderes Städtebaurecht  §§ 136 ff 

 Grundsätze und Vorbehalte zum Sanierungsrecht 

• Sanierung bedeutet „Beseitigung städtebaulicher Missstände“ oder von „Funktionsmängeln“ 
eines begrenzten Stadtbereichs 

• Im Vordergrund stehen städtebauliche- und bauliche Zustände bzw. stadtstrukturelle 
Verhältnisse     

    Vorgehensweise zur rechtlichen Anwendung 

• Mit Senatsbeschluss wird ein Gebiet vorbereitender Untersuchungen ausgewiesen 

• Untersuchung möglicher städtebaulicher Missstände und erster Zieldefinitionen 

• Senatsbeschluss zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes als 
Rechtsverordnung mit Rahmenplan und Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi)     
 Ziele der Gebietsentwicklung sind erreichbar und finanzierbar 

• Konkretisierung der Sanierungsziele im Verfahrensverlauf   
 (Anpassung von Rahmenplan und KoFi)  
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Exkurs: Soziale Sanierungsziele 

 

 Grundsätze und Vorbehalte im Sanierungsrecht 

• §§ 180/181 BauGB als Grundlage für 

• Eingriffe in die persönlichen Lebensumstände durch öffentliche Planungen 

• Verpflichtung zur Minderung oder Milderung der Auswirkungen 

• Grundlage des Handelns sind die baulichen Kriterien zur Beseitigung ungesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse 
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Fachvortrag  

Sanierungsrecht, Sanierungsziele, Zuständigkeiten  

 

zur Informationsveranstaltung Strategie für Mensch und Quartier 

am 13. November 2020 

 Teil 2: Sanierungsrecht 
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Baugesetzbuch(BauGB) als Rechtsgrundlage des Sanierungsrechts 

 

Zweites Kapitel – Besonderes Städtebaurecht  §§ 136 ff 

 Grundsätze und Vorbehalte zum Sanierungsrecht 

• als Voraussetzung zum Eingriff in das private Eigentumsrecht 

• zur Definition des Verfahrens (umfassend, einfach) und 

• als Grundlage der Anforderungen an eine rechtliche Überprüfung (Normenkontrolle) 

     

    § 136 BauGB Absätze 1 und 2 

• Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt und Land, deren einheitliche  Vorbereitung 
und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, werden nach den Vorschriften 
dieses Teils vorbereitet und durchgeführt. 

• Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur 
Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.  
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Baugesetzbuch(BauGB) als Rechtsgrundlage des Sanierungsrechts 

 

 Grundsätze und Vorbehalte zum Sanierungsrecht 

     

    § 136 BauGB Absätze 1 und 2 

• Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn 

 Das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen 
Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden 
Menschen auch unter Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung nicht entspricht oder 

 Das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach 
seiner Lage und Funktion (im Stadtraum) obliegen. 
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Sanierungsgebiet Mitte- Nördliche Luisenstadt 

 Förmlich festgelegt durch Rechtsverordnung des Senats von Berlin 
     (hier: 12. RV vom 15. März 2011) 

• Rechtsverordnung definiert die Sanierungsziele und damit das Städtebauliche 
Leitprogramm 

• Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) als Nachweis der ordnungsgemäßen 
Finanzierung der Einzelmaßnahmen und Zielerreichung in der gesetzten Frist 

• Voraussetzung: Abschluss einer Bund-Länder-Vereinbarung (VV-Städtebau) mit dem  
  Bund als Grundlage der Finanzierung 

• 1/3 Bundesanteil 

• 2/3 Landes-/Gemeindeanteil Berlins 
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Sanierungsverfahren 

 Umfassenden Sanierungsverfahren 

• voraussichtlich Verfahrensdauer: 15 Jahre (2011 bis 2026) 

• Sanierungsvermerk im Grundbuch eingetragen 

• vollumfängliche Anwendung des sanierungsrechtlichen Instrumentariums (alle 
Genehmigungstatbestände nach §§ 144, 145 BauGB) 

• Kaufpreisprüfung bei Grundstücks- und Teileigentumsverkäufen (§ 153 BauGB) 

• erhöhte steuerliche Abschreibungen für Maßnahmen zur Modernisierung und 
Instandsetzung privater Altbauten (§ 7h EStG) 

• Erhebung des Ausgleichsbetrags nach §§ 154 f BauGB  
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Sanierungsrechtliche Antrags- und Genehmigungspflichten 

 Genehmigungstatbestände nach §§ 144, 145 BauGB 

 

• Errichtung, Änderung, Beseitigung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen 

• Wesentlich wertsteigernde Veränderungen an Grundstücken und baulichen Anlagen 

• Schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den Gebrauch/Nutzung eines Grundstücks / 
Gebäudes auf bestimmte Zeit von mehr als einem Jahr (befristete Miet- und Pachtverträge) 

• Veräußerung eines Grundstücks, Bestellung/Veräußerung eines Erbbaurechts 

• Grundstücksbelastende Rechte (Grunddienstbarkeiten, Hypotheken, Reallasten) 

• Schuldrechtlicher Vertrag (Kaufverträge, Tauschverträge u. ä.) 

• Baulasten 

• Grundstücksteilung 
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Weitere sanierungsrechtliche Instrumente 

 Verfahren und Instrumente 

 

• Gemeindliche Vorkaufsrechte (§§ 24, 25 BauGB) 

• Enteignungsverfahren (§§ 85 bis 122 BauGB) 

• Ordnungsmaßnahmenverfahren (§ 147 BauGB) 

• Städtebauliche Gebote (§ 175 f BauGB) 

• Sozialplan- und Härteausgleichsverfahren (§§ 180, 181 BauGB) 

• Ggf. Gewerbesozialplanverfahren und Betriebsverlagerungen 

• Städtebauliche bzw. sanierungsrechtliche Verträge (§ 145 BauGB, Abs. 4) 


